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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz 

1986 - ZDG geändert wird (ZDG-Novelle 1996) 

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des BKA-Verfassungs­

dienst vom 13. Mai 1976, GZl. 600.614/3-VI/2/76, beehrt sich 

das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in der An­

lage 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 - ZDG geän­

dert wird (ZDG-Novelle 1996) zu übermitteln. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

f"L('WL( 

Für den Bundesminister: 

Dr. Küllinger 
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BUN 0 ESM IN ISTE R IUM FÜ R I LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

~ Leiw.s~',..j,w;~ 

An das 
Bundesministerium 
für Inneres 
Postfach 100 
1014 Wien 

Wien, am 11. 9 .1996 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl Sachbearbeiter( in)/Klapp e 

10.862/01-1 A 10/96 Dr.Brodtrager/6627 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Zivildienstgesetz 1986 - ZDG geändert wird 
(ZDG-Novelle 1996) 

Bezugnehmend auf die do. Note vom 31. Juli 1996, Zl. 95.024/616-

IV/11/96/HA, betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Zivildienstgesetz 1986 - ZDG geändert wird (ZDG-Novelle 1996), 

teilt das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

folgendes mit: 

Aus Anlaß der Änderung des § 3 Abs 2 (Ausweitung der Dienst­

leistungsgebiete) wäre es wünschenswert, die Sozialhilfe auf land­

und forstwirtschaft lichen Betrieben expressis yerbis im Katalog 

festzuhalten. Diese Dienstleistung wird seit Jahren unter "Sozial­

und Behindertenhilfe" subsumiert und trägt der besonderen Ver­

knüpfung von Sozialhilfe und Betriebshilfe in der Land- und Forst­

wirtschaft Rechnung. Dieses Dienstleistungsgebiet kann einen 

wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der notwendigen betrieb­

lichen Tätigkeit in landwirtschaftlichen Familienbetrieben dar­

stellen, deren Existenz z. B. durch Tod, Unfall oder längere 

Erkrankung des Betriebsleiters gefährdet ist. Es wird daher 

ersucht, den Katalog der Dienstleistungsgebiete dahingehend 

abzuändern. 
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• 

- 2 -

Die Ausweitung der Dienstleistungsgebiete auf den Umweltschutz und 

den Naturschutz und Landschaftspflege wird grundsätzlich begrüßt; 

es wird jedoch vorgeschlagen, die Erläuterungen dahingehend zu 

ergänzen, um welche Dienstleistungen es sich konkret handeln 

könnte. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme wurden an das Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: r/ ' 
Y;! tut r/'/ 

Für den Bundesminister: 

Dr. Küllinger 
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